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Index

50/01 Gewerbeordnung

Norm

GewO 1994 §13 Abs3;

GewO 1994 §13 Abs4;

GewO 1994 §26 Abs2;

GewO 1994 §87 Abs1 Z2;

Rechtssatz

Der Gesetzgeber geht auf Grund der Erfüllung eines Zwangsausgleiches davon aus, daß nunmehr vom

Gewerbetreibenden in Hinkunft die Einhaltung der mit der Gewerbeausübung verbundenen Zahlungsp ichten

jedenfalls erwartet werden kann. Dadurch wird auch keine über das Anlaßverfahren hinausreichende ex-lege-

Nachsicht bewirkt. Vielmehr hat die Behörde für den Fall, daß auf Grund der Gewerbeausübung nach Erfüllung des

Zwangsausgleiches Umstände gemäß § 13 Abs 3 GewO 1994 eintreten, die den Gewerbeausschluß bewirken, die

Gewerbeberechtigung gemäß § 87 Abs 1 Z 2 GewO 1994 zu entziehen.
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